
 

 

Interventionshilfe bei Eskalationen 
Dieses Dokument regelt die Konfliktbearbeitung im St. Galler Turnverband und zeigt die Abläufe auf. Für den 
Verband handelt es sich vor allem um Krisen an SGTV Kursen oder Wettkämpfen. 
 
Eskalationsstufe Erwachsene Kinder/Jugendliche 
Stufe 1 Streit, Unstimmigkeiten, üble Nachrede 

 
streiten, hänseln, ausgrenzen 

Massnahmen Gespräche führen, schlichten 
 

Gespräche führen, schlichten 

Zuständigkeit Anwesende*r Verbandsfunktionär*in 
(z.B. Kursleitung oder Wettkampfleitung) 
Anwesendes Vorstandsmitglied oder 
Ressortmitglied 
 

Anwesende*r Verbandsfunktionär*in 
(z.B. Kursleitung oder Wettkampfleitung) 
Anwesendes Vorstandsmitglied oder 
Ressortmitglied 
 

Stufe 2 Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, vulgäre und/oder 
rassistische Sprache, Drogen- oder 
Dopingkonsum, Computercrash oder 
Datenverlust 
 

Schlägerei, Mobbing, Diebstahl, 
Sachbeschädigung, Erpressung vulgäre 
und/oder rassistische Sprache, Drogen- oder 
Doping-konsum 

Massnahmen Gespräche führen, Sachverhalt klären und 
dokumentieren,  
IT-Verantwortliche*r informieren 
 

Gespräche führen, Sachverhalt klären und 
dokumentieren, 
Information an die Eltern 

Zuständigkeit Wie Stufe 1 
Und zwingend Information an Vorstand SGTV 

Wie Stufe 1 
Und zwingend Information an Vorstand SGTV 
 
(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 
 

Stufe 3 Mehrfachkonflikte, Erpressung, 
Körperverletzung, sexuelle 
Belästigung/Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 
Sachbeschädigung, wiederholter Diebstahl, 
Drogendealer, Unerwarteter Ausfall von 
Führungspersonen, markante Führungsfehler, 
Unfälle/Todesfälle, Vermisstmeldung, 
Zerstörung Infrastruktur 
 

Mehrfachkonflikte, Körperverletzung, sexuelle 
Belästigung/ Vergehen, Cyber-Mobbing, grobe 
Sachbeschädigung, wiederholter Diebstahl, 
Drogendealer, Unfälle/-Todesfälle, 
Vermisstmeldung 

Massnahmen Einberufung Krisenstab zwingend 
sofern Sachverhalt klar: Gemäss gesetzlicher 
Vorgaben Blaulichtorganisationen aufbieten 
(Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst), weitere 
Fachstellen. 
 

Einberufung Krisenstab zwingend, 
Information an Eltern sofern Sachverhalt klar: 
Gemäss gesetzlicher Vorgaben 
Blaulichtorganisationen aufbieten (Polizei, 
Feuerwehr, Rettungsdienst), weitere 
Fachstellen. 

Zuständigkeit Interne und externe Fälle: 
Verbandspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
Polizei 
(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 
 

Interne und externe Fälle:  
Verbandspräsident*in und/oder 
Verantwortliche*r Krisenstab 
Polizei 
(evtl. Vertrauensperson des Vereins) 

 
  



Ablauf und Zuständigkeiten Stufe 1 & 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information an Betroffene 
Information ist die Regel (auch an Eltern) 
Art der Information je nach Ereignis 
Wir informieren sorgsam, offen und 
gelassen! 

Medien-Information? 
Nicht aktiv, aber zusammen absprechen, 
vorbereiten. 
Gemeinsame Sprachregelung finden. 
Kommunikationsmedium bestimmen. 
Mediensprecher/in bestimmen 

Ereignis 
 

Stufe 1 & 2 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen das 
Vorgehen 

 
Kursleitung oder Wettkampfleitung  

Bei Anlässen zuständiges OK 
 

➔ Kontakte und Tel.-Nummern sind der jeweiligen 
Kursanmeldungen oder Wettkampf-Organisation zu 
entnehmen 

Empfohlenes Vorgehen: 
 

Kurs/- Wettkampfleitung koordiniert mit den Beteiligten: 

• Fall analysieren und mit Beteiligten das Gespräche führen 

• Bei Bedarf den Fall dokumentieren mit Fotos oder schriftlich 

• je nach Situation Ressortleitung oder Vorstandsmitglied 

beiziehen 

• Ergebnis oder Lösung dokumentieren und an Ressortleitung 

oder Vorstand als Info weiterleiten 

Wer informiert? 

• a. Die Betroffenen  => Kurs-/ Wettkampfleitung 

  Anwesendes Vorstandsmitglied oder Ressortmitglied

  Anderer anwesender Funktionär 

  Bei Anlässen zuständiges OK 

• b. Die Medien => Nein, bei Bedarf über Präsidium SGTV 
 

Wie erfolgt Verarbeitung in unserem Verband? 
Bei Kursen wird der Vorfall als Aktennotiz festgehalten. 
Bei Wettkämpfen wird der Vorfall protokolliert. 
 
Nach Meldung an SGTV-Vorstand wird der Vorfall im Sitzungsprotokoll 
unter Sport-verein-t protokolliert. 

 



Ablauf und Zuständigkeiten bei Kursen Stufe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Information an Betroffene 
Information ist die Regel (auch an Eltern) 
Art der Information je nach Ereignis 
Wir informieren sorgsam, offen und 
gelassen! 

Medien-Information? 
Zusammen absprechen. 
Gemeinsame Sprachregelung finden. 
Kommunikationsmedium bestimmen. 
Mediensprecher/in bestimmen 

Ereignis 
 

Stufe 3 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen das 
Vorgehen 

 
Kursleitung oder anwesendes Ressortmitglied 

 
Krisenstab einberufen. 

Krisenstab unseres Verbands 
 

SGTV-Präsident: Hubert Lehner,  
P +41 71 733 17 74, N +41 79 657 01 77, Mail: hubert.lehner@sgtv.ch 

 
SGTV Vize-Präsident : Dominik Roos,  

N +41 78 730 57 28, Mail: dominik.roos@sgtv.ch 
 

➔ Entscheid über Beizug von Dritten: 
 

• je nach Situation andere Fachpersonen beiziehen (Polizei, 
Feuerwehr, Ethikkommission STV, SSI, Beratungsstelle 147 Pro 

Juventute) 
 

• Empfehlung: mind. eine weibliche Person im Krisenstab. 
 

Krisenstab bestimmt das weitere Vorgehen 

Wer informiert? 

• a. Die Betroffenen  => Krisenstab oder beigezogene 

  Fachpersonen 

• b. Die Medien => Krisenstab 
 

Wie erfolgt Verarbeitung in unserem Verband? 
Separate Traktandierung und Beratung im SGTV-Vorstand über den 
Abschluss. 
 
Nach Meldung an SGTV-Vorstand wird der Vorfall im Sitzungsprotokoll 
unter Sport-verein-t protokolliert. 

mailto:hubert.lehner@sgtv.ch
mailto:dominik.roos@sgtv.ch


Ablauf und Zuständigkeiten bei Anlässen Stufe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information an Betroffene 
Information ist die Regel (auch an Eltern) 
Art der Information je nach Ereignis 
Wir informieren sorgsam, offen und 
gelassen! 

Medien-Information? 
Zusammen absprechen. 
Gemeinsame Sprachregelung finden. 
Kommunikationsmedium bestimmen. 
Mediensprecher/in bestimmen 

Ereignis 
 

Stufe 3 

Verantwortliche gemäss Interventionshilfe bestimmen das 
Vorgehen 

 
Organisationskomitee und Wettkampfleitung 

 
Krisenstab einberufen. 

Krisenstab der Wettkampforganisation 
 

Die Wettkampforganisation verfügt über einen eigenen Krisenstab. 
 

Wettkampfleitung des  SGTV ist Krisenstab - Mitglied 
 

➔ Entscheid über Beizug von Dritten: 
 

• je nach Situation andere Fachpersonen beiziehen (Polizei, 
Feuerwehr, Ethikkommission STV, SSI, Beratungsstelle 147 Pro 

Juventute) 
 

• Empfehlung: mind. eine weibliche Person im Krisenstab. 
 

Krisenstab bestimmt das weitere Vorgehen 

Wer informiert? 

• a. Die Betroffenen  => Krisenstab oder beigezogene 

  Fachpersonen 

• b. Die Medien => Krisenstab 
 

Wie erfolgt Verarbeitung in unserem Verband? 
Separate Traktandierung und Beratung im SGTV-Vorstand über den 
Abschluss. 
 
Nach Meldung an SGTV-Vorstand wird der Vorfall im Sitzungsprotokoll 
unter Sport-verein-t protokolliert. 


